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An Reeder_ISM

Kopie Siegfried Schreiber/SEE-BG/DE@SEE-BG, Holger 
Steinbock/SEE-BG/DE@SEE-BG, ISM, Martin 
Lestin/SEE-BG/DE@SEE-BG, Hartmut 

Blindkopie

Thema ISM-Info
AFS-Übereinkommen

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir nehmen Bezug auf unsere Pressemitteilung und Info-Mail vom 20.08.2008, mit denen wir Sie über 
das Inkrafttreten des Internationalen 
Übereinkommens von 2001 über die Beschränkung des Einsatzes schädlicher 
Bewuchsschutzsysteme auf Schiffen (kurz AFS-Übereinkommen) informiert haben, und möchten aus 
aktuellem Anlass die nachfolgenden Informationen nachreichen: 

Die Bundesrepublik Deutschland hat das AFS-Übereinkommen mittlerweile ratifiziert. Dadurch tritt 
das Übereinkommen am 20.11.2008 auch für Deutschland in Kraft.   

Ab demAb demAb demAb dem    20202020....11111111....2008200820082008    ist für alle deutschen Schiffe abist für alle deutschen Schiffe abist für alle deutschen Schiffe abist für alle deutschen Schiffe ab     400400400400    BRZ in der internationalen Fahrt dasBRZ in der internationalen Fahrt dasBRZ in der internationalen Fahrt dasBRZ in der internationalen Fahrt das     
internationale AFSinternationale AFSinternationale AFSinternationale AFS----Zeugnis zwingend erforderlichZeugnis zwingend erforderlichZeugnis zwingend erforderlichZeugnis zwingend erforderlich . 

Dieses wird auf Antrag durch die See-Berufsgenossenschaft ausgestellt. Hierzu benötigen wir 
entweder ein Statement of Compliance der Klasse oder eine Bescheinigung des Farbherstellers über 
den TBT-freien Unterwasseranstrich mit einem zugehörigem Besichtigungsreport der Klasse, welcher 
bescheinigt, dass diese Farbe aufgetragen worden ist. Sofern diese Besichtigung noch nicht 
durchgeführt wurde, ist diese umgehend bei der Klasse zu beantragen. 

Die bisher ausgestellten Statements of Compliance der anerkannten Klassifikationsgesellschaften 
können daher nur noch bis zum19.11.2008 als Nachweis 
über die Erfüllung der Anforderungen des AFS-Übereinkommens bei PSC Besichtigungen im Ausland 
anerkannt werden.   
  
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Steinbock (Tel.040/36137-217, E-mail: 
Holger.Steinbock@see-bg.de) oder Herrn Bley (Tel. 040/36137-323, E-mail: 
Michael.Bley@see-bg.de) von der Schiffssicherheitsabteilung. 

Mit freundlichen Grüßen
Schiffssicherheitsabteilung

Tilo Berger
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